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1. Zusammenfassung 

Die Marktgemeinde Burtenbach, plant die Aufstellung des Bebauungsplanes mit der Be-
zeichnung „Wolfsgrub“ um planungsrechtlich die Ansiedlung von Wohngebäuden zu er-
möglichen. Die Art der baulichen Nutzung ist als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 
BauNVO vorgesehen. 
 
Im schalltechnischen Einwirkungsbereich des Planungsvorhabens befindet sich die Sport-
anlage des örtlichen Sportvereins, des FC Mindeltal, die aus schalltechnischer Sicht von 
Bedeutung ist und die durch die beabsichtigte Planung in ihrer Nutzung nicht weiterge-
hend oder erstmalig eingeschränkt werden darf. 
 
Zur Klärung der Lärmschutzthematik „Sportnutzung – Wohnnutzung“ ist eine schalltech-
nische Untersuchung zu erarbeiten, in der die Lärmimmissionen durch die Sportanlage 
samt Parkverkehr an den geplanten Wohngebäuden zu quantifizieren und auf die Einhal-
tung der Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV 
(Bearbeitungsgrundlage /6/ hin zu beurteilen sind.  
 
Für unser Ingenieurbüro, Messstelle nach § 29b BImSchG, besteht die Aufgabe, die 
schallschutztechnische Verträglichkeit der gesamten Planung nach den einschlägigen 
rechtlichen und technischen Regelwerken zu ermitteln und hinsichtlich der maßgeblichen 
Immissionsorte bzw. des Gesamtgebietes zu bewerten.  
 
Im Falle von Konfliktsituationen sind schalltechnische Maßnahmen aufzuzeigen und ent-
sprechende Textvorschläge für die Satzung und Begründung des Bebauungsplanes zu 
erarbeiten. 
 
Die Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis: 

1.1. Sportanlage an Sonntagen  

Entsprechend den maximalen Ansätzen zum Sonntag werden zur Tageszeit an den ge-
planten Gebäuden die Immissionsrichtwerte (IRW) der 18. BImSchV /6/ für Allgemeine 
Wohngebiete eingehalten. Zur Nachtzeit findet auf der Sportanlage keine Nutzung statt. 
An den Planungsgebäuden sind somit keinerlei Konflikte zu erwarten. 
 
Die Ergebnisse sind in der Anlage 1 detailliert aufgeführt. In der Teilanlage 1.1 sind die 
Beurteilungspegel an den maßgeblichen Gebäuden 01 bis 04 in Form von Pegeltabellen 
dargestellt.  
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1.2. Sportanlage an Werktagen  

Entsprechend den maximalen Ansätzen zum Werktag (Samstag und Dienstag, wegen des 
größten Nutzungsumfangs) werden zur Tageszeit an den geplanten Gebäuden die Im-
missionsrichtwerte (IRW) der 18. BImSchV /6/ für Allgemeine Wohngebiete eingehalten. 
Zur Nachtzeit findet auf der Sportanlage keine Nutzung statt. An den Planungsgebäuden 
sind somit keinerlei Konflikte zu erwarten. 
 
Spitzenpegelkriterium 
Überschreitungen treten innerhalb den Berechnungssituationen nicht auf.  
 

1.3. Fazit  

Festzuhalten ist, dass durch die geplante Aufstellung des Bebauungsplanes der Nutzung 
der Sportanlage keine Nachteile entstehen, so dass eine Umsetzung des Bebauungspla-
nes aus immissionsschutztechnischer Sicht möglich ist.  
 
Für die Gebäude 1 bis 4 sollte die Lage in der aktuellen Planzeichnung durch eine Bau-
grenze festgelegt werden, so dass ein weiteres Heranrücken an die Sportanlage vermie-
den wird.   
 
Festsetzungen zum Bebauungsplan hinsichtlich des Lärmschutzes sind somit nicht zu tref-
fen.  
 
Zusammenfassend lässt sich somit die Aussage treffen, dass auf der Basis der 
vorliegenden Planungsgrundlagen und dem Sportbetrieb keine immissions-
schutzfachlichen Belange der Aufstellung des Bebauungsplanes entgegenste-
hen. 
 
Hinweis zum Punkt 9 des Satzungsentwurfes nach Kapitel 5.5.1 

Wir empfehlen folgenden Text für die Parzellen 1 bis 4 für den Satzungstext:  

Bei den Gebäuden in den Parzellen 1 bis 4 ist auf eine schalltechnisch optimierte Grund-
rissgestaltung zu achten, d.h. schutzbedürftige Räume wie Wohn-, Schlaf- und Kinder-
zimmer, sollten auf die lärmabgewandte Fassadenseiten orientiert werden. 
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In die Begründung können folgende Hinweise aufgenommen werden: 
 

 Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen 
insbesondere die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu 
berücksichtigen. 

 
 Für den vorliegenden Bebauungsplan wurde deshalb die schalltechnische Untersu-

chung mit der Projektnummer 8115.1/2022-RK der Ingenieurbüro Kottermair 
GmbH, Altomünster vom 28.10.2022 angefertigt, um die Lärmimmissionen an den 
maßgeblichen Immissionsorten quantifizieren und beurteilen zu können, ob die 
Anforderungen des § 50 BImSchG für die benachbarte schützenswerte Bebauung 
hinsichtlich des Schallschutzes erfüllt sind. Zur Beurteilung können die Immissi-
onsrichtwerte der 18. BImSchV herangezogen werden. 
 

 Für die Lärmimmissionen durch die Sportnutzungen ergeben sich im Bereich des 
Plangebiets keine Überschreitungen der zutreffenden Immissionsrichtwerte der 
18. BImSchV zur Tagzeit innerhalb und außerhalb der Ruhezeiten. Festsetzungen 
sind hinsichtlich des Schallschutzes somit generell nicht zu treffen.  

 
Altomünster, 28.10.2022 
Ingenieurbüro Kottermair GmbH  
 
 
____________________________ ____________________ 
Andreas Kottermair 
Stv. Fachlich Verantwortlicher 

Roman Knoll  
Fachkundiger Mitarbeiter 
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2. Aufgabenstellung 

Die Marktgemeinde Burtenbach, plant die Aufstellung des Bebauungsplanes mit der Be-
zeichnung „Wolfsgrub“ um planungsrechtlich die Ansiedlung von Wohngebäuden zu er-
möglichen. Die Art der baulichen Nutzung ist als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 
BauNVO vorgesehen. 
 
Im schalltechnischen Einwirkungsbereich des Planungsvorhabens befindet sich die Sport-
anlage des örtlichen Sportvereins, des FC Mindeltal, die aus schalltechnischer Sicht von 
Bedeutung ist und die durch die beabsichtigte Planung in ihrer Nutzung nicht weiterge-
hend oder erstmalig eingeschränkt werden darf. Im Rahmen der vorliegenden Untersu-
chung waren somit folgende Aspekte schalltechnisch zu bearbeiten: 
 

1. die lärmschutztechnische Verträglichkeitsuntersuchung des Sportlärms in Bezug auf 
die Beurteilungspegel für die maßgeblichen Immissionsorte gemäß den Vorgaben der 
18. BImSchV /6/ 

2. die Dimensionierung einer Variante von Schallschutzmaßnahmen im Falle von Über-
schreitungen bzw. erforderlichenfalls planerische Änderungen vorzuschlagen 

3. Textvorschläge für Satzung und Begründung zum Bebauungsplan. 
 

3. Ausgangssituation  

3.1. Örtliche Gegebenheiten 

Das Plangebiet liegt am südwestlichen Ortsrand des Ortsteiles Kemnat des Marktes Bur-
tenbach. Westlich befindet sich der Sportplatz des Ortsteiles, der bereits partielle Maß-
nahmen zum Schallschutz aufweist (Wall). Der gesamte Geltungsbereich umfasst eine 
Fläche von ca. 1,1 ha. Die verkehrliche Erschließung des Areals erfolgt über eine Wohn-
straße, die als Schleife die Straße Im Buchfeld mit der westlichen Anbindung zum Sport-
platz verbindet. Aus den nachfolgenden Grafiken sind die örtlichen Gegebenheiten er-
sichtlich.  
 

Grafik 1: Übersichtdarstellung zur Lage des Gebietes nach /13/  
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Grafik 2: Luftbilddarstellung zur Lage der Örtlichkeiten nach /13/  

 
 
Für die Aufstellung des Bebauungsplanes liegt uns folgender Entwurf nach /17/ vor. 
 
Grafik 3: Bebauungsplanentwurf  

 

Planungsbereich  
Nebenfeld 

Hauptfeld 

Planungsgebiet Sportanlage  

Stellplätze  
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Das Gelände wird innerhalb des EDV-Programms /18/ unter Berücksichtigung der Höhen 
daten aus der Grundlage /14/ in Verbindung mit den Höhenangaben aus den Planungs-
grundlagen /17/ digital nachgebildet. Das digitale Geländemodell (DGM) ist aus der ne-

benstehenden Grafik ersichtlich, wo-
bei zur besseren Übersicht noch die 
Bebauungsplangrafik /17/ hinterlegt 
ist.  
 
 
Die Planungsgebäude wurden in das 
Geländemodell jeweils mit der gemit-
telten Geländehöhe eingerechnet.  
 
 
 
In der nebenstehenden Grafik sind die 
Lärmschutzwälle, die sich nach der 
Berechnung des Geländemodells mit 
den Höhendaten aus /14/ und /17/ 
ergaben, dargestellt.  
 
Die Berechnungen werden mit dem 
dargestellten Höhenmodell durchge-
führt. 
 
 
 

 

3.2. Immissionsorte 

Die Darstellung der Beurteilungspegel erfolgt mittels Gebäudelärmkarten (GLK) an den 
entsprechenden Planungsgebäuden. Die GLK ist eine automatisierte Einzelpunktberech-
nung, bei der die Lage der Immissionsorte aus den in der Geodatenbank zum Rechnen 
gekennzeichneten Fassaden und den Einstellungen im Rechenkern gewonnen wird. Ent-
sprechend den Planungsunterlagen sind maximal 2 Geschosse zu berechnen (s. auch 
Kapitel 5.5.1), wobei insgesamt 16 Bauparzellen geplant sind.  
 
In den grafischen Anlagen werden die Pegelwerte hier über Pegeltabellen zur Tages- und 
Nachtzeit und für jedes Stockwerk dargestellt. Rote Pegelwerte zeigen eine Konfliktsitu-
ation an und grüne Pegelwerte zeigen auf, dass an diesen Gebäuden bzw. Fassaden keine 
Konflikte zu den Immissionsrichtwerten der 18. BImSchV in Bezug zu einem Allgemeinen 
Wohngebiet vorliegen. In den weiteren Anlagen erfolgt jeweils die Darstellung der 
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berechneten Beurteilungspegel tabellarisch, wobei auch die Ausbreitungsparameter auf-
geführt werden. Die Immissionsorthöhe wird in SoundPLAN im Allgemeinen für das Erd-
geschoss auf Geländehöhe +2,4 m, jedes weitere Stockwerk +2,8 m festgelegt. 
 

3.3. Bilddokumentation zur Ortseinsicht /19/  

 

 

Bild 1: Blick zum Hauptspielfeld   Bild 2: Vereinsheim  
   

 

 

Bild 3: Stellplätze, Nebenfeld und Planungsbereich   Bild 4: Nebenfeld  
   

 

 

Bild 5: Blick zum Planungsgebiet   Bild 6: Hauptfeld mit Bestandsbebauung  
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4. Quellen- und Grundlagenverzeichnis 

/1/ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 24.9.2021 I 4458 
(Nr. 69) 

/2/ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO), Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 

/3/ DIN-Richtlinie 18005-1, „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1 Berechnungsverfahren, 
Beuth Verlag, Berlin, vom Juli 2002, mit Beiblatt 1 „Schalltechnische Orientierungs-
werte für die städtebauliche Planung“, vom Mai 1987 

/4/ Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 04. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert 
worden ist [16. BImSchV]  

/5/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90, Stand: April 1990 

/6/ Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 
1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Oktober 2021 (BGBl. 
I S. 4644) geändert worden ist  

/7/ VDI-Richtlinie 2714 - „Schallausbreitung im Freien“, Stand: Januar 1988 

/8/ VDI-Richtlinie 2720, Blatt 1 - „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, Stand: 
März 1997  

/9/ VDI-Richtlinie 2719, Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, 
vom August 1987 

/10/ VDI 3770 „Emissionskennwerte technischer Schallquelle. Sport- und Freizeitanla-
gen.“ Stand: 04/2002 

/11/ DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen, 
Stand: Januar 2018; in Bayern als Technische Baubestimmung am 01.04.2021 ein-
geführt 

/12/ DIN 4109-2:2018-01 „Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise 
der Erfüllung der Anforderungen“; in Bayern seit 01.04.2021 über weitere Maßga-
ben gem. Art. 81a Abs. 2 BayBO baurechtlich eingeführt  

/13/ Bayerisches Landesvermessungsamt: Bayernatlas, Internet, Stand: 10.2022 
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/14/ Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, München,  
Digitales Geländemodell – Online-Bestellung 10.2022  

/15/ Bebauungsplan der Marktgemeinde Burtenbach für das Gebiet „Buchfeld“, im Orts-
teil Kemnat, Planzeichnung, Satzung und Begründung, Rechtskraft 22.08.1995  

/16/ Ergänzende Schalltechnische Untersuchung zur „Sportstätte Buchfeld“ vom 
30.06.1994, Nr. 01/3242/61, Kling Consult, Burgauerstraße 30, 86381 Krumbach   

/17/ Planungsunterlagen zum geplanten Bebauungsplan; Ansichten, Grundrissen und 
Schnitte; Planungsbüro: Josef Tremel, Pröllstraße 19, 86157 Augsburg, Fassung 
vom 05.07.2022 inklusive Höhendaten im Baugebiet  

/18/ SoundPLAN-Manager, Version 8.2, Braunstein + Berndt GmbH,  
71522 Backnang – Berechnungssoftware mit Systembibliothek 

/19/ Ortseinsicht am 25.10.2022 durch den Sachbearbeiter 

/20/ Telefonische Besprechung mit der Marktgemeinde Burtenbach, vertreten durch 
Herrn Bürgermeister Kempfle, über die aktuelle Nutzung zum Spielbetrieb und zur 
Nutzung der Sportgaststätte, den Stellplätzen und den Ansätzen zu den Einwirkzei-
ten 
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5. Immissionsschutzrechtliche Vorgaben 

5.1. Allgemeine Anforderungen an den Schallschutz 

Die grundlegenden Anforderungen zur Berücksichtigung des Schallschutzes in der städ-
tebaulichen Planung ergeben sich aus der DIN 18005, Teil 1 in Verbindung mit deren 
Beiblatt 1 (s. /3/), welche mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des 
Inneren vom 03.08.1988 zur Anwendung empfohlen wurden.  
 

5.2. Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 18005 

Die Lärmarten „Verkehr“ und „Gewerbe“ sind gemäß der geltenden Rechtslage getrennt 
voneinander zu untersuchen und zu beurteilen. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 /3/ 
sind schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung angegeben. Ihre 
Einhaltung oder Unterschreitung, bereits am Rand der Bauflächen oder überbaubaren 
Grundstücken, ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden schutzwür-
digen Gebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen 
zu erfüllen.  
 

Tabelle 1: Orientierungswerte der DIN 18005 (Auszug) 

Gebietseinstufung 
Orientierungswert (OW) 

Tag Nacht 

Reine Wohngebiete (WR) 50 dB(A) 40 (35) dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 dB(A) 45 (40) dB(A) 

Dorf-/Mischgebiet (MD/MI) 60 dB(A) 50 (45) dB(A) 

Kern-/Gewerbegebiet (MK/GE) 65 dB(A) 55 (50) dB(A) 

sonstige Sondergebiete, soweit sie schutz- 

bedürftig sind, je nach Nutzungsart 
45 bis 65 dB(A) 35 bis 65 dB(A) 

Der niedrigere Nachtwert () gilt für Industrie-, Gewerbe-, und Freizeitlärm.  
Der höhere Wert ist für Verkehrsgeräusche zu betrachten.  
 

Hinweis: Die DIN sieht keine Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit vor. 

Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 06.00 Uhr - 22.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum 
von 22.00 Uhr - 06.00 Uhr.  
 

Da die DIN 18005 keine näheren Angaben zur Beurteilung von Sport- und Freizeitanlagen 
trifft, ist die Beurteilung der Geräuschimmissionen auf die Sportanlagenlärmschutzver-
ordnung (18. BImSchV) /6/ abzustellen.  
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5.3. Anforderungen der Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV 

Die 18. BImSchV gilt für die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb von Sportan-
lagen, soweit sie zum Zwecke der Sportausübung betrieben werden und einer Genehmi-
gung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht bedürfen. Die sich durch 
Schallausbreitungsberechnungen an den Immissionsorten ergebenden Beurteilungspegel 
sind auf die Einhaltung der in § 2 Abs. 2 der 18. BImSchV festgelegten Immissionsricht-
werte zu prüfen. Je nach Schutzbedürftigkeit gelten nach /6/ folgende Immissionsricht-
werte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden: 
 

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV 

Gebietseinstufung 
Immissionsrichtwert (IRW) 

Tag Ruhezeit 
Ruhezeit 

(morgens) 
Nacht 

in Gewerbegebieten 65 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 50 dB(A) 

in urbanen Gebieten 63 dB(A) 63 dB(A) 58 dB(A) 45 dB(A) 

in Kern-/ Dorf-/ Mischgebieten 60 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(A) 

in allgemeines Wohngebiet und 
Kleinsiedlungsgebieten  

55 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A) 40 dB(A) 

in reinen Wohngebieten 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 35 dB(A) 

in Kurgebieten, Krankenhäuser und 
Pflegeanstalten 

45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 35 dB(A) 

bei sog. seltenen Ereignissen 
(höchstens aber) 

IRW + 10 
(70 dB(A)) 

IRW + 10 
(65 dB(A)) 

IRW + 10 
(65 dB(A)) 

IRW + 10 
(55 dB(A)) 

Ruhezeiten sind zu berücksichtigen: 
 an Werktagen von 06.00 – 08.00 und 20.00 – 22.00 Uhr 
 an Sonn-/Feiertagen von 07.00 – 09.00 und 13.00 – 15.00* und 20.00 – 22.00 Uhr 

* ab 4 Stunden Nutzung zwischen 09.00 und 20.00 Uhr 
 

einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen (z.B. Schiedsrichterpfiffe, Jubel, Beifall) 
im Regelbetrieb: sollen gemäß § 2 Abs. 4 die IRW tagsüber um nicht mehr als 30 dB(A) und 

nachts um nicht mehr als 20 dB(A) 
bei seltenen Ereignissen: dürfen gemäß § 5 Abs. 5 die IRW tagsüber um nicht mehr als 20 dB(A) und 

nachts um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 

Bezugszeiten Tagzeit Nachtzeit 

Werktags 06.00 – 22.00 Uhr 22.00 – 06.00 Uhr 

Sonn-/ Feiertags 07.00 – 22.00 Uhr 22.00 – 07.00 Uhr 

Seltene Ereignisse 

Ereignisse und Veranstaltungen gelten gemäß Anhang, Ziffer 1.5 als 
selten, wenn sie an höchstens 18 Kalendertagen eines Jahres auf-
treten; unabhängig von der Zahl der einwirkenden Sportanlagen. 

Beurteilungszeiten 
außerhalb der  

Ruhezeiten 

innerhalb der Ruhe-

zeiten 
Nachtzeit 

Werktags 12 h 
je 2 h 

1 h 
lauteste Stunde Sonn- u. Feiertags 9 h 
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Die Berechnungen erfolgen gem. Abschnitt 2.1 im Anhang der 18. BImSchV /6/ in Anleh-
nung an die VDI 2714 /7/ und der VDI 2720 /8/. 
 
Gemäß Anhang 1, Abschnitt 1.1. im Anhang der 18. BImSchV /6/ sind auch (Zitat)  
„Verkehrsgeräusche einschließlich der durch den Zu- und Abgang der Zuschauer verur-
sachten Geräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb der Sportanlage durch das 
der Anlage zuzuordnende Verkehrsaufkommen sind bei der Beurteilung gesondert von 
den anderen Anlagengeräuschen zu betrachten und nur zu berücksichtigen, sofern sie 
nicht im Zusammenhang mit seltenen Ereignissen (Nummer 1.5) auftreten und im Zu-
sammenhang mit der Nutzung der Sportanlage den vorhandenen Pegel der Verkehrsge-
räusche rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen. Hierbei ist das Berechnungs- und 
Beurteilungsverfahren der Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 
1036) sinngemäß anzuwenden. Lediglich die Berechnung der durch den Zu- und Abgang 
der Zuschauer verursachten Geräusche erfolgt nach diesem Anhang.“ 
 

Die maßgeblichen Immissionsorte liegen nach Anhang 1, Abschnitt 1.2 der 18. BImSchV 
/6/ (Zitat): 
a) bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb, etwa vor der Mitte des geöffneten, vom Ge-

räusch am stärksten betroffenen Fensters eines zum dauernden Aufenthalt von Men-
schen bestimmten Raumes einer Wohnung, eines Krankenhauses, einer Pflegeanstalt 
oder einer anderen ähnlich schutzbedürftigen Einrichtung;  

b) bei unbebauten Flächen, die aber mit zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Ge-
bäuden bebaut werden dürfen, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, 
wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit zu schützenden Räumen erstellt 
werden dürfen;  

c) bei mit der Anlage baulich aber nicht betrieblich verbundenen Wohnungen in dem am 
stärksten betroffenen, nicht nur dem vorübergehenden Aufenthalt dienenden Raum. 

 
Nach § 5, Absatz (4) der 18. BImSchV gilt Ferner (Zitat): 
„Bei Sportanlagen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung baurechtlich genehmigt oder 
- soweit eine Baugenehmigung nicht erforderlich war - errichtet waren und danach nicht 
wesentlich geändert werden, soll die zuständige Behörde von einer Festsetzung von Be-
triebszeiten absehen, wenn die Immissionsrichtwerte an den in § 2 Abs. 2 genannten 
Immissionsorten jeweils um weniger als 5 dB(A) überschritten werden; dies gilt nicht an 
den in § 2 Abs. 2 Nr. 5 genannten Immissionsorten.“ 
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5.4. Schallschutzmaßnahmen - Allgemein 

Durch Schallschutzmaßnahmen sollen möglichst deutliche Pegelminderungen an den Im-
missionsorten erreicht werden. Grundsätzlich werden aktive, bauliche und passive Schall-
schutzmaßnahmen unterschieden.  
 
Aktive Schallschutzmaßnahmen wie z.B. ein Lärmschutzwall, eine Lärmschutzwand oder 
eine Kombination von beiden, schirmen Lärm möglichst quellnah ab und sind anderen 
Schallschutzmaßnahmen vorzuziehen. Falls aktive Schallschutzmaßnahmen nicht möglich 
oder nicht ausreichend sind, sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen.  
 
Unter baulichen Schallschutzmaßnahmen ist z. B. eine Orientierung der Wohn- bzw. 
Schlaf- und Ruheräume zur Lärmabgewandten Seite zu verstehen (s. Punkt 3.16 in DIN 
4109-1:2018-01 „Schützenswerte Räume“ bzw. Anmerkung 1 in der DIN 4109/11.89). In 
den Fällen, in denen trotz Realisierung von aktiven und baulichen Schallschutzmaßnah-
men eine Überschreitung der Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005-1 ver-
bleibt, sind passive Schallschutzmaßnahmen (z. B. Schallschutzfenster, verglaste Bal-
kone, Wintergärten) vorzusehen. 
 
Passive Schallschutzmaßnahmen sind meist nur in Verbindung mit mechanischen Zuluft-
einrichtungen wirksam, da nach dem Beiblatt 1 der DIN 18005-1 /3/ bei Beurteilungspe-
geln über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ein ungestörter Schlaf 
häufig nicht mehr möglich ist. Nach der VDI 2719 /9/ sind für „Räume, in denen aufgrund 
ihrer Nutzung (z.B. Schlafräume) eine Stoßlüftung nicht möglich ist“ zusätzliche Lüftungs-
einrichtungen bei einem Außengeräuschpegel Lm > 50 dB(A) erforderlich.  
 
Um auch eine ausreichende Belüftung von Räumen sicherzustellen ist es beispielsweise 
sinnvoll, an lärmbelasteten Fassaden Wintergärten bzw. verglaste Balkone als passiven 
Schallschutz vorzusehen. Eine Nutzung solcher „Schallschleusen“ als Aufenthaltsräume 
im Sinne der BayBO darf jedoch nicht möglich sein. 
 
Bei der Auswahl von Fenstern/Fenstertüren ist nicht die Schallschutzklasse der Fenster 
ausschlaggebend, sondern das bewertete Bauschalldämmmaß R’w des jeweiligen, am Bau 
funktionsfähig eingebauten Fensters unter Berücksichtigung von Vorhaltemaßen für den 
Prüfstand. Die Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr sind zu beachten. Hiermit kann be-
reits in der Planung ganz gezielt auf die jeweilige Lärmsituation eingegangen werden. 
 

Hinweis:  
Im Bereich des Sportanlagenlärms sind passive Schallschutzmaßnahmen in Form von 
Schallschutzfenstern nicht zulässig, da hier nach 18. BImSchV /6/ (Stand: 2017) im Be-
schwerdefall 0,5 m vor der Mitte eines geöffneten Fensters eines zum dauernden Aufent-
halt von Menschen bestimmten Raumes gemessen wird.   
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5.5. Bauplanungsrechtliche Grundlagen  

5.5.1. Bebauungsplan „Wolfsgrub“ – Planung  

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Wolfsgrub“ liegt uns folgende Entwurfsplanung 
nach /17/ vor (s. auch Grafik 3 im Kapitel 3.1). 
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Auszüge aus den textlichen Festsetzungen nach /17/ 

 

 

 
Anmerkung zu Punkt 9:  

• Im Bereich des Sportanlagenlärms sind passive Schallschutzmaßnahmen in Form von Schallschutz-
fenstern nicht zulässig (s. auch Kapitel 6.4; unter Hinweis)   

• Für die Parzellen 1 bis 3 wurden bereits schalltechnische Maßnahmen vorgeschlagen, wobei die Not-

wendigkeit dieser im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zu prüfen ist.  

• Zur Absicherung sollte der Schallleistungspegel einschließlich Zuschlag für Luftwärmepumpen von 6 
dB(A) für Ton- und Informationshaltigkeit beachtet werden.  
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5.5.2. Bebauungsplan „Buchfeld“ – Bestandsbebauungsplan  

Zum rechtskräftigen Bebauungsplan liegt uns folgende Planzeichnung nach /15/ vor. 
 
Grafik 4: Plandarstellung zum Bebauungsplan  

 
 
Auszüge aus den textlichen Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz nach /15/ 
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Auszüge aus der Begründung des Bebauungsplanes /15/ zur Sportanlagennutzung 

 

 
 

6. Beurteilung 

6.1. Allgemeines 

Die Beurteilungspegel des Sportlärms werden nach den Rechenregeln der VDI 2714 /7/ 
und VDI 2720 /8/ erzeugt, die im Zusammenhang mit der Sportanlagenlärmschutzver-
ordnung (18. BImSchV) /6/ anzuwenden sind. Als Grundlage zur Festlegung der Schall-
leistungspegel für die relevanten Geräuschemittenten des Sportplatzes dient die 
VDI 3770 /10/ bzw. für den Parkverkehr die RLS-90 /5/. Soweit die Angaben nicht ein-
deutig sind, wurden die Annahmen so getroffen, dass i. S. einer konservativen Abschät-
zung die Berechnungsergebnisse eher negativer ausfallen und somit auf der „sicheren 
Seite“ liegen.  
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6.1.1. Berechnungssoftware 

Unter Verwendung des EDV-Programms SoundPLAN 8.2 /18/ wird für Berechnungen ein 
digitales Geländemodell für die Schallausbreitung erzeugt (s. Kapitel 3.1). Die Schallaus-
breitungsrechnungen zur Bestimmung der Beurteilungspegel an den Immissionsorten ge-
hen von A- bewerteten Schallleistungspegeln aus und werden vereinfachend für den 
500 Hz- Oktav- Frequenzbereich durchgeführt, mit dem die Situation ausreichend genau 
beschrieben wird. Soweit verfügbar werden anstelle des 500 Hz- Bereichs Frequenzspek-
tren verwendet. Im EDV-Programm SoundPLAN /18/ können für jeden Emittenten so 
genannte „Tagesgänge“ berücksichtigt werden. Hier kann die Einwirkzeit eines jeden 
Emittenten zu jeder Stunde des Tages angegeben werden, wobei die Einwirkzeit in Se-
kunden, Minuten oder Einheiten pro Stunde bzw. prozentual dargestellt werden kann.  
 
Aus den Einwirkzeiten für die jeweilige Teilzeit errechnet sich dann die Zeitkorrektur nach 

∆ LT = 10 * lg (TE/Ti) 

mit: 
TE = Einwirkzeit des Emittenten in der Teilzeit 
Ti = Dauer der Teilzeit (nach /6/, z.B. 2 Stunden in der Ruhezeit von 20.00 Uhr - 22.00 Uhr) 

 
Die einzelnen Beurteilungspegel der Teilzeiten werden anschließend für den jeweiligen 
Beurteilungszeitraum (Tag, Nacht) aufsummiert und bilden den Gesamtbeurteilungspe-
gel, welcher mit dem jeweiligen Immissionsrichtwert zu vergleichen ist. Die Einwirkzeiten 
berücksichtigen jeweils den ungünstigsten Betriebszustand.  
 

6.1.2. Grundsätzliche Aussagen über die Mess- und Prognosegenauigkeit 

Unsere Konformitätsaussagen im Immissionsrichtwertbereich werden ohne Berücksichti-
gung der Mess- bzw. Prognoseunsicherheit getroffen. 
 
Messunsicherheit 
Die Messunsicherheit ist von der Güte der verwendeten Prüfmittel und insbesondere von 
der Durchführung vor Ort abhängig. Zur Minimierung von Fehlerquellen werden: 

 ausschließlich Schallpegelmesser der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 60651, 
DIN EN 60804 und DIN 45657 mit einer Toleranz von ± 0,7 dB verwendet. Dies 
garantieren auch die entsprechenden Eichscheine. 
Bei (Abnahme-) Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz werden 
grundsätzlich nur geeichte Schallpegelmesser eingesetzt. 
Mit Verweis auf DIN 45645-1, Ziffer 8 kann im Normalfall bei einem Vertrauensni-
veau von 0,8 mit einer Messunsicherheit bei Klasse 1 Geräten von ± 1 dB gerech-
net werden. 
Die Pegelkonstanz der verwendeten Kalibratoren der Klasse 1 nach DIN EN 60942 
kann mit ± 0,1 dB angegeben werden. 
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 bei der Durchführung der Messungen vor Ort die geltenden vorgegebenen Stan-
dards (DIN-Normen, VDI etc.) eingehalten und insbesondere deren (Qualitäts-) 
Anforderungen eingehalten. 

Die Gesamtmessunsicherheit liegt somit bei höchstens ± 1 dB. 
 
Sofern geltende Standards wie z.B. die DIN EN ISO 3744 konkrete Verfahren zur Messun-
sicherheit vorgeben, werden diese angewandt. 
 
Um den bestimmungsgemäßen Betrieb genauer zu verifizieren, werden im Vorfeld von 
schalltechnischen Messungen Genehmigungsbescheid(e) gesichtet und die Messplanung 
mit Betreiber und Genehmigungsbehörde abgestimmt.  
Damit, und in Verbindung mit der entsprechenden langjährigen Erfahrung der Messstel-
lenleitung, können fundiertes Vorwissen und eine gute Übersicht über den Anlagenbetrieb 
gewonnen werden.  
Ebenso werden vor Messbeginn Informationen über die wesentlichen Bedingungen der 
Messsituation durch eine Betriebsbegehung mit den Firmenverantwortlichen eingeholt.  
Um Ungereimtheiten oder dem Vorwurf der Parteilichkeit zu begegnen, werden im Ein-
zelfall auch ohne Kenntnis bzw. Information des Betreibers am Messtag stichprobenartig 
zusätzliche Messungen vorgenommen oder der Anlagenbetrieb über die eigentliche Mess-
aufgabe hinaus beobachtet. 
 
Prognoseunsicherheit 
Die Genauigkeit ist abhängig von u. a. den zugrunde gelegten Eingangsdaten (Schallleis-
tungspegel, Vermessungsamtdaten etc.). Zur Minimierung von Fehlerquellen werden: 

 digitale Flurkarten (DFK) sowie ein digitales Geländemodell (DGM) über die (Bay-
erische) Vermessungsverwaltung bezogen zumindest aber vom Planer in digitaler 
Form (dxf-Format) angefordert. 

 softwarebasierte Prognosemodelle erstellt. Hierzu wird auf den SoundPLAN-Mana-
ger der Braunstein + Berndt GmbH, 71522 Backnang zurückgegriffen. Eine Kon-
formitätserklärung des Softwareentwicklers nach DIN 45687:2006-05 - Software-
Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im Freien - Qualitätsanfor-
derungen und Prüfbestimmungen - liegt vor. 

 für die schalltechnischen Eingangsdaten Schallleistungspegel aus Literatur und 
Fachstudien und/oder Herstellerangaben und/oder eigenen Messungen herange-
zogen. Diese Daten sind hinreichend empirisch und/oder durch eine Vielzahl von 
Einzelereignissen verifiziert und/oder von renommierten Institutionen verfasst. 

 
Für die Schallausbreitungsrechnung verweist die TA Lärm auf die Regelungen der DIN 
ISO 9613-2, die einem Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 entspricht. In Tabelle 5 gibt 
die DIN ISO 9613-2 eine geschätzte Genauigkeit von höchstens ± 3 dB an, was bei einem 
Vertrauensintervall von 95 % einer Standardabweichung von 1,5 dB entspricht. 
Die Beurteilungspegel werden für den jeweils ungünstigsten Betriebszustand – 
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Maximalauslastung, Voll- und Parallelbetrieb, maximale Einwirkzeit (24h) usw. – ermittelt. 
Eine gegebenenfalls Prognoseunsicherheit nach oben hin ist dadurch hinreichend kom-
pensiert, so dass die Ergebnisse auf der sicheren Seite liegen. 
 

6.2. Sportanlage - Nutzung FC Mindeltal  

Als Lärmemittenten werden grundsätzlich die Geräusche untersucht, die 

• vom Spiel- und Trainingsbetrieb auf dem Sportgelände ausgehen. 

• dem Zu-/ Abgangsverkehr zuzuordnen sind. 

• verhaltensbedingt durch die Nutzer, Zuschauer und Gäste verursacht werden. 

Für die genaue Lage der Fußballfelder liegen keine vermessungstechnisch erhobenen Da-
ten vor. Die Flächen wurde daher aus dem Luftbild /13/ übernommen und in das Höhen-
modell eingerechnet. Turniere o.ä. gelten als seltenes Ereignis und werden nicht geson-
dert beurteilt. Auf der Anlage findet ein reiner Tagbetrieb statt. Neben den Geräuschquel-
len und Immissionsorten werden die untersuchten und die umliegenden Baukörper, an 
denen die Schallstrahlen gebeugt und reflektiert werden, digital nachgebildet. 
 
Die im Rechenmodell entsprechend nachgebildeten Punkt-, Linien und Flächenschallquel-
len sind den einzelnen Planzeichnungen zu den Berechnungssituationen zu entnehmen 
(Anlage 1 bis Anlage 3). 
 
Grundsätzliche Ausgangsdaten nach Grundlage VDI 3770 /10/ 
 
Fußballspieler: 
LWA = 94 dB(A) sowohl beim Training als auch bei Punktspielen, unabhängig von der 
Anzahl der auf dem Platz befindlichen Spieler bzw. Zuschauer (n) 
 
Schiedsrichterpfiffe: 
a) LWA = 73,0 + 20*log (1+n) für n ≤ 30 Zuschauer 

b) LWA = 98,5 + 03*log (1+n) für n > 30 Zuschauer 
 

Zuschauer: 
LWA = 80 + 10*log(n); für n ≤ 500 Zuschauer 

Die Quellhöhe für nicht sitzende Personen beträgt 1,6m über Gelände. Die Zuschauer 
werden auf die beiden längeren Seiten der Spielfelder aufgeteilt.  
 
Spiel und Trainingszeiten: 
Für die Bewertung der Sportanlage werden die Ausgangsdaten zu den Spiel- und Trai-
ningszeiten aus der Begründung des rechtskräftigen Bebauungsplanes Buchfeld /15/, 
nach Rücksprache mit Herrn Bürgermeister Kempfle /20/ übernommen.  
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Eine Nachtnutzung der Anlage ist aufgrund der Spiel- und Trainingszeiten, sowie durch 
die verbundenen Nutzungszeiten des Vereinsheim nach /20/ nicht gegeben. 
 

6.2.1. Fußball - Nutzung Sonntag 

Der Fußballspielbetrieb an Sonntagen für Heimspiele der 2. Mannschaft findet ab 
13.00 Uhr statt. Die Heimspiele der 1. Mannschaft beginnen ab 15.00 Uhr. Für die Anzahl 
der Zuschauer wurden für Spiele der 2. Mannschaft 50 Personen, für Spiele der 1. Mann-
schaft 200 Zuschauer berücksichtigt. Die Zuschauranzahlen liegen dabei im Maximalbe-
reich nach /20/.   
 
Der Schiedsrichter und die Spieler werden nur in der eigentlichen Spielzeit berücksichtigt, 
d.h. von 13.00-13.45 Uhr und 14.00-14.45 Uhr bzw. 15.00-15.45 Uhr und 16.00-16.45 
Uhr. Für die Zuschauer werden Vor- und Nachlaufzeiten berücksichtigt.  
 
Sonntag: Spiel der 2. Mannschaft und der 1. Mannschaft 
 
Ansätze zum Spiel der 2. Mannschaft mit 50 Zuschauer:  
- Hauptfeld: 25 Zuschauer links und rechts des Feldes:  LW = 94 dB(A) 
- Hauptfeld: Schiedsrichter bei 50 Zuschauern:   LW = 103,6 dB(A)  
- Hauptfeld: Spieler:       LW = 94 dB(A) 
Die Zuschauer werden mit 30 Minuten Vor- und 15 Minuten Nachlaufzeit berücksichtigt.  
 

Ansätze zum Spiel der 1. Mannschaft mit 200 Zuschauer:  
- Hauptfeld: 100 Zuschauer links und rechts des Feldes:  LW = 100 dB(A)  
- Hauptfeld: Schiedsrichter bei 200 Zuschauern:   LW = 105,4 dB(A)  
- Hauptfeld: Spieler:       LW = 94 dB(A) 
Die Zuschauer werden mit 30 Minuten Vor- und 15 Minuten Nachlaufzeit berücksichtigt.  
 

Zusätzlich wird noch die Nutzung der Lautsprecheranlage mit einem Schallleistungspegel 
von LWA = 95 dB(A) und einer Nutzungsdauer von TE = 15 Minuten je Stunde in 12-17 
Uhr eingerechnet. 
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6.2.2. Fußball - Nutzung Werktag 

Hinsichtlich der Werktage werden der Dienstag und der Samstag für die schalltechnischen 
Bewertungen berücksichtigt.  
 
Dienstag: Training von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
Der Dienstag wird aufgrund der ungünstigsten Trainingszeit von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
nach den Ausführungen aus der Begründung des Bebauungsplanes /15/ zur Sportanla-
gennutzung berücksichtigt. Beim Training sind nach VDI 3770 jeweils 10 Zuschauer an-
zusetzen. 
 
Ansätze zum Betrieb am Dienstag mit 10 Zuschauer:  
- Nebenfeld: 5 Zuschauer links und rechts des Feldes: LW = 87 dB(A) 
- Nebenfeld: Trainer bei 10 Zuschauern: LW = 93,8 dB(A)  
- Nebenfeld: Spieler: LW = 94 dB(A) 
Die Zuschauer werden mit 15 Minuten Vor- und 15 Minuten Nachlaufzeit berücksichtigt.  
 
Samstag: Am Nachmittag 4 Stunden für Spiele (14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) 
Am Samstag werden nach Ausführungen aus der Begründung des Bebauungsplanes /15/ 
am Nachmittag 4 Stunden für Spiele mit 50 Zuschauern berücksichtigt. Der Ansatz wird 
im Sinne einer Maximalbetrachtung mit durchgehend 4 Stunden auf dem Nebenfeld an-
genommen.  
 

Ansätze zum Betrieb am Samstag mit 50 Zuschauer:  
- Nebenfeld: 25 Zuschauer links und rechts des Feldes:  LW = 94 dB(A) 
- Nebenfeld: Schiedsrichter bei 50 Zuschauern:   LW = 103,6 dB(A)  
- Nebenfeld: Spieler:       LW = 94 dB(A) 
 
Die Zuschauer werden mit 30 Minuten Vor- und Nachlaufzeit berücksichtigt.  
 

6.2.3. Verkehrslärm - Sportanlage 

Nach Anhang 1 der 18. BImSchV /6/ sind auch die Geräusche, die von Parkplätzen auf 
dem Anlagengelände ausgehen, zu berücksichtigen. Diese Lärmemissionen sind nach An-
hang 1, Kapitel 2.1 der 18. BImSchV /6/ gemäß der RLS-90 /5/ zu berechnen. Der Emis-
sionspegel berechnet sich nach /5/ wie folgt: 
 
L’m,E = 37 + 10 log (N*n) + DP 
mit: 

N = Anzahl der Fahrbewegungen je Stellplatz und Stunde 
n = Anzahl der Stellplätze auf der Parkfläche bzw. Teilfläche 
Dp = Zuschlag für unterschiedliche Parkplatztypen, für Pkw = 0 dB 
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Der Stellplatz fasst nach Ortseinsicht /19/ maximal bis zu 45 Stellplätze.   
 
Hinweis: 
Gemäß der 18. BImSchV/2017 ist für den mit der Sportanlage verbundenen Verkehrslärm 
die RLS-90 maßgeblich. Diese kennt jedoch nur eine durchgehende Nutzung am Tag und 
in der Nacht. Eine stundenbezogene Nutzung, wie sie an Sportanlagen gegeben ist, ist 
bei Verkehrslärm nicht vorgesehen; ebenso keine Spitzenpegel. 
 
Als Nutzung werden folgende Bewegungen in Abstimmung nach /20/ berücksichtigt: 

• Werktag: 0,4 Bewegungen je Stellplatz je Stunde Tag (gesamt: 45x16x0,4 = 288 
Bewegungen = 144 Kfz am Tag).  

• Sonntag: 0,7 Bewegungen je Stellplatz je Stunde Tag (gesamt: 45x15x0,7 = 472,5 
Bewegungen = 236,25 Kfz am Tag).  

Zur Nachtzeit ist keine Nutzung nach /20/ gegeben, so dass hier keine Ansätze getroffen 
werden müssen. Die Stellplätze sind direkt in den einzelnen Berechnungssituationen be-
rücksichtigt. Die zugehörigen Eingabedaten sind den jeweiligen Teilanlagen zu entneh-
men. 
 
Hinweis:  
Zu den Heimspielen kommt eine große Anzahl der Zuschauer nach Aussage /20/ ohne 
Kfz, so dass der Ansatz auf der schalltechnisch Sicheren Seite liegt. 
 

6.2.4. Vereinsgaststätte  

Gemäß den vorliegenden Angaben /20/ ist die Öffnungszeit des Vereinsheims direkt mit 
dem Betrieb der Sportanlage verbunden. Die berücksichtigte Flächenschallquelle auf der 
Westseite des Vereinsheims wird jeweils in 1,2 m Höhe (Person sitzend) veranschlagt.  
 
Für den Werktag wird mit 20 Personen und an Sonn- und Feiertagen mit 40 Personen 
gerechnet. Zur Berechnung wird auf folgende Grundgleichung aus der VDI 3770 /10/ 
zurückgegriffen  
 

LWA = 70 + 10 * log(N) + 10* log(k) 
mit: 
70 = Ausgangs-Schallleistungspegel für eine Person Sprechen gehoben in dB(A)  
N = Anzahl der Personen Sonntag: 40 je Stunde als Maximalansatz  

Anzahl der Personen Werktag: 20 je Stunde als Maximalansatz 
k = Anzahl der Personen, die sich max. gleichzeitig unterhalten können in Prozent; 

Da wenn eine Person spricht, mindestens eine Person zuhört, ist von maximal 
k = 50 % auszugehen. 

 

Somit beträgt der Schallleistungspegel an Sonntagen bei LW,1h = 83 dB(A) und an Werk-
tagen bei LW,1h = 80 dB(A).  
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Ferner ist nach /10/ noch ein Zuschlag für die Impulshaltigkeit zu berücksichtigen: 

∆ L = 9,5 dB - 4,5 * log (n) in dB 
mit: 
n = Anzahl der gleichzeitig sprechenden Personen;  

d.h.: KI = 3,7 dB(A) bei 20 Personen und KI = 5 dB(A) bei 10 Personen. 

Für den Spitzenpegel wurde „Schreien laut maximal“ mit einem LW = 108 dB(A) nach /10/ 

berücksichtigt. 

 
Ansatz zum Betrieb am Sonntag:  
Für die Berechnung zum Sonntag wird als Maximalbetrachtung die Nutzung von 
12.00 Uhr bis 20.00 Uhr und nicht wie beschrieben bis zum Ende des Spielbetriebs 
(16.45 Uhr) berücksichtigt.  
 
Ansatz zum Betrieb am Werktag (Dienstag):  
Am berechneten Werktag (Dienstag) wird als Maximalbetrachtung die Nutzung von 
18.00 Uhr bis 21.30 Uhr und nicht wie beschrieben bis zum Ende des Trainingsbetriebes 
(21.00 Uhr) berücksichtigt.  
 
Ansatz zum Betrieb am Werktag (Samstag):  
Am Samstag wird ein Ansatz von 13.00 Uhr bis 19.30 Uhr veranschlagt und nicht wie 
beschrieben bis zum Ende des Spielbetriebs (18.00 Uhr).  
 
Die zugehörigen Eingabedaten sind den jeweiligen Teilanlagen der Anlage 1 bis Anlage 3 
zu entnehmen. 
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Anlage 1 Sportanlage Sonntag  
 
 
Hinweis zu den Tabellen 18. BImSchV Sonntag in der Grafik (Beispiel):  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Gebietsnutzung mit Immissionsricht-
wert nach 18. BImSchV 

Spalte 2: Pegel Lr für Tag innerhalb der Ruhezeit morgens 
Spalte 3: Pegel Lr für Tag innerhalb der Ruhezeit mittags 
Spalte 4: Pegel Lr für Tag innerhalb der Ruhezeit abends 
Spalte 5: Pegel Lr für Tag außerhalb der Ruhezeiten 
Spalte 6: Pegel Lr für Nacht 
Spalte 7: Spitzenpegel für Tag innerhalb der Ruhezeit  
Spalte 8 Spitzenpegel für Tag außerhalb der Ruhezeit 
Spalte 9: Spitzenpegel für Nacht 
 

Grün - Einhaltung IRW 
Rot   - Überschreitung IRW 

Spalte 1: Nutzung und Stockwerk 
1    Erdgeschoss          I 
2    1. Obergeschoss    II 
3    2. Obergeschoss    III 
(..) 
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Anlage 1.1 Grafische Darstellung, Situation Sonntag (Bewertung WA) 
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Anlage 1.2 Beurteilungspegel  
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Anlage 1.2 Beurteilungspegel 
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Anlage 1.2 Beurteilungspegel 
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Anlage 1.3 Eingabedaten  
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Anlage 1.3 Eingabedaten 
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Anlage 1.4 Rechenlaufinformation 
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Anlage 2 Ergebnisse zur Berechnung an Werktagen (Dienstag)  
 
 
Hinweis zu den Tabellen „Werktag“ in der Grafik (Beispiel):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gebietsnutzung mit Immissionsrichtwert nach 
18. BImSchV 

Spalte 2: Pegel Lr für Tag innerhalb der Ruhezeit morgens 
Spalte 3: Pegel Lr für Tag innerhalb der Ruhezeit abends 
Spalte 4: Pegel Lr für Tag außerhalb der Ruhezeiten 
Spalte 5: Pegel Lr für Nacht 
Spalte 6: Spitzenpegel für Tag innerhalb der Ruhezeit 
Spalte 7: Spitzenpegel für Tag außerhalb der Ruhezeit 
Spalte 8: Spitzenpegel für Nacht 
 

Grün - Einhaltung IRW 
Rot   - Überschreitung IRW 

Spalte 1: Nutzung und Stockwerk 
1    Erdgeschoss          I 
2    1. Obergeschoss    II 
3    2. Obergeschoss    III 
(..) 
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Anlage 2.1 Grafische Darstellung, Situation Dienstag (Bewertung WA) 
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Anlage 2.2 Beurteilungspegel  
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Anlage 2.2 Beurteilungspegel 
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Anlage 2.2 Beurteilungspegel 
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Anlage 2.3 Eingabedaten  
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Anlage 2.3 Eingabedaten 
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Anlage 2.4 Rechenlaufinformation 
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Anlage 3 Ergebnisse zur Berechnung an Werktagen (Samstag)  
 
 
Hinweis zu den Tabellen „Werktag“ in der Grafik (Beispiel):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gebietsnutzung mit Immissionsrichtwert nach 
18. BImSchV 

Spalte 2: Pegel Lr für Tag innerhalb der Ruhezeit morgens 
Spalte 3: Pegel Lr für Tag innerhalb der Ruhezeit abends 
Spalte 4: Pegel Lr für Tag außerhalb der Ruhezeiten 
Spalte 5: Pegel Lr für Nacht 
Spalte 6: Spitzenpegel für Tag innerhalb der Ruhezeit 
Spalte 7: Spitzenpegel für Tag außerhalb der Ruhezeit 
Spalte 8: Spitzenpegel für Nacht 
 
Grün - Einhaltung IRW 
Rot   - Überschreitung IRW 

Spalte 1: Nutzung und Stockwerk 
1    Erdgeschoss          I 
2    1. Obergeschoss    II 
3    2. Obergeschoss    III 
(..) 
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Anlage 3.1 Grafische Darstellung, Situation Samstag (WA) 
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Anlage 3.2 Beurteilungspegel  
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Anlage 3.2 Beurteilungspegel 
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Anlage 3.2 Beurteilungspegel 
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Anlage 3.3 Eingabedaten 
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Anlage 3.3 Eingabedaten 
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Anlage 3.4 Rechenlaufinformation 

 
 


